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Beitragsordnung des Tennisclub Großsachsenheim e.V. 

 

 

Jahresbeiträge Stand 2017 

Innerhalb einer Familie (Familie: Eltern und Kinder nur bis 18 Jahre). 
Kinder von TCG-Mitgliedern sind bis zum 12. Lebensjahr vom Vereinsbeitrag befreit. 
 

Erwachsene:        EUR 180,00 

Ehepaare (ohne Kinder)       EUR 290,00 

Familien (Ehepaar mit Kind/er 13 – 18 Jahre **)   EUR 340,00 

Kinder bis 12 Jahre (ohne TCH-Eltern)     EUR   42,00 

Schüler/Jugendliche ohne Einkommen (13 – 18 Jahre **) EUR   52,00 

Auszubildende/Studenten (19 – 27 Jahre *)    EUR   80,00 

Passive Mitglieder        EUR   27,00 

Gastmitglieder/Schnuppermitglieder     EUR 105,00 

Arbeitseinsatz        EUR 120,00 

*    Der Nachweis ist unaufgefordert jährlich bis zum 15. März beim Kassenwart zu erbringen 
**  Der Wechsel vom Jugend- in den Erwachsenen-Bereich erfolgt im 19. Lebensjahr 
 

Der Jahresbeitrag gilt für die Zeit vom 01.01 bis 31.12. eines jeden Jahres. Der Einzug bzw. die 
Bezahlung des Beitrags erfolgt bis zum 15.04. Spielberechtigt sind ausschließlich nur Mitglieder, die 
ihren Beitrag vollständig bezahlt haben. Der Arbeitseinsatz muss von allen aktiven erwachsenen 
Mitgliedern geleistet werden. Arbeitseinsätze werden von den Referaten Technik und Clubhaus-
Betrieb vergeben.  

Der Vereinsaustritt oder die Umschreibung ist ausdrücklich nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich 
und muss bis zum 31.12. eines Jahres schriftlich erklärt werden. 

Personen die in einem anderen Tennisclub aktives Mitglied sind ***, können auf Antrag beim 
1. Vorsitzenden für ein Jahr als Gastmitglieder in den TCG aufgenommen werden.  Wenn die 
Mitgliedschaft nicht nach § 9/6 gekündigt wird, verlängert sie sich jeweils um ein weiteres Jahr. 
Gastmitglieder sind bei Vereinsaktivitäten oder freiwilligen Arbeitseinsatz herzlich willkommen. Sie 
können ihre Mitgliedschaft im Verein im Anschluss daran als aktive oder passive Mitglieder fortsetzen. 

Schnupper-Mitglieder (ohne Tennisclub-Nachweis) können für 1 Jahr eine Schnuppermitgliedschaft 
erwerben. Ohne Kündigung § 9/6 führt diese dann anschließend automatisch zur Vollmitgliedschaft. 

*** Nachweis bei Antragstellung 
 


